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Fällt ein Arbeitnehmer häufig durch 
Kurzerkrankungen auf, ist lange krank 
oder kann krankheitsbedingt seine ver-
traglich vereinbarten Tätigkeiten nicht 
auszuführen, darf ihn der Arbeitgeber 
krankheitsbedingt kündigen. 

Zuvor muss der Arbeitgeber anhand 
eines Betrieblichen Eingliederungsma-
nagements (BEM [(§ 84 Abs. 2 SGB 
IX)]) prüfen, ob es ihm zumutbar ist, 
den Arbeitnehmer auf einem anderen 
Arbeitsplatz weiter zu beschäftigen. Ge-
kündigt werden darf nur, wenn dies 
nicht durch mildere Maßnahmen ver-
mieden werden kann. Ein BEM kann-
diese erkennen und entwickeln

Führt der Arbeitgeber kein BEM 
durch, führt dies dazu, dass der Arbeit-
geber sich nicht pauschal darauf berufen 
darf, ihm seien keine alternativen, der 
Erkrankung angemessenen, Einsatz-
möglichkeiten bekannt (BAG vom 7. 
Dezember 2006 - 2 AZR 182/06; BAG 
vom 12. Juli 2007 - 2 AZR 716/06). 
Das Bundesarbeitsgericht (BAG) ver-
pflichtet den Arbeitgeber eine betrieb-
liche Umorganisation der Abläufe bis 
zur Grenze der Unzumutbarkeit, vorzu-
nehmen, sprich einen leidensgerechten 
Arbeitsplatz zu erhalten. Damit „kippt“ 
das BAG das bisher geltende Prinzip der 
Notwendigkeit eines „freien“ Arbeits-
platzes. Die Durchführung des BEM 
wird zur Pflicht - sonst hat er  keine 
Chance eine Kündigung als sozial ge-
rechtfertigt durchzusetzen.

Fehlt aber die Zustimmung des Ar-
beitnehmers zur Durchführung des 
BEM oder erklärt der Arbeitnehmer 
ausdrücklich, dass er an einem BEM 
nicht teilnehmen möchte, steht einer 
krankheitsbedingten Kündigung dann 
schließlich nichts mehr im Weg.<<
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„Es gibt Schätzungen,  
dass die Energiekosten für 
die Verbraucher um 20 % 
niedriger sein könnten, 

wenn sich die Preise in einer 
tatsächlichen Wettbewerbs- 

situation bildeten.“

Maria Timmermann
Fachanwältin 
für Arbeitsrecht aus Berlin

1. Was bedeutet BEM? 

Das Betriebliche Eingliederungsmanagement 

(BEM) umfasst alle Aktivitäten, Maßnahmen 

und Leistungen, die im Einzelfall zur Wie-

dereingliederung nach längerer Arbeitsun-

fähigkeit erforderlich sind. 

2. Wozu dient BEM?

Im Mai 2004 wurden entsprechend die Vor-

schriften zur Prävention in §84 Sozialgesetz-

buch (SGB) IX erweitert, um erneuter Arbeits-

unfähigkeit vorzubeugen und den Arbeitsplatz 

des Betroffenen zu erhalten.

3. Wann wird BEM angewendet?

Das BEM ist durchzuführen, wenn ein Mit-

arbeiter innerhalb eines Jahres länger als 

sechs Wochen ununterbrochen oder wie-

derholt arbeitsunfähig ist. Es gilt für alle 

Beschäftigten - egal ob behindert oder 

nicht. 

4. Wer muss handeln?

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die Initiative 

zu ergreifen. Das heißt, er muss auf den Be-

troffenen zugehen. Alle weiteren Schritte sind 

von dessen Zustimmung abhängig.

5. Wer ist im Integrationsteam?

Ein Integrationsteam ist kein Muss. Dennoch 

besteht die Möglichkeit aus Arbeitgeberver-

tretern, Betrieb- oder Personalrat sowie der 

Schwerbehindertenvertretung solch ein Team 

zu bilden. 
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